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BESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom XXX 

zur Änderung von Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die Bedingungen für den Zugang zu den 

Erdgasfernleitungsnetzen  

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 715/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Bedingungen für den Zugang zu den Erdgasfernleitungsnetzen und zur Aufhebung 
der Verordnung (EG) Nr. 1775/20051, insbesondere auf Artikel 23 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 sind nichtdiskriminierende Regeln für die 
Bedingungen für den Zugang zu Erdgasfernleitungsnetzen festgelegt, um das 
ordnungsgemäße Funktionieren des Erdgasbinnenmarkts zu gewährleisten. Da die 
Duplizierung der Gasfernleitungsnetze in den meisten Fällen weder wirtschaftlich 
noch effizient ist, wird der Wettbewerb auf den Erdgasmärkten durch den Netzzugang 
Dritter angekurbelt, durch den die Infrastruktur für alle Versorger auf transparente und 
nichtdiskriminierende Weise geöffnet wird. Das häufige Auftreten vertraglicher 
Engpässe, bei denen die Netznutzer trotz der physischen Verfügbarkeit der Kapazität 
keinen Zugang zu den Gasfernleitungsnetzen erhalten, ist ein Hindernis auf dem Weg 
zur Vollendung des Energiebinnenmarktes.  

(2) Die Praxis hat gezeigt, dass trotz der Anwendung bestimmter 
Engpassmanagementprinzipien wie dem Anbieten unterbrechbarer Kapazität gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 1775/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
28. September 2005 über die Bedingungen für den Zugang zu den 
Erdgasfernleitungsnetzen2 und der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 vertragliche 
Engpässe in den Gasfernleitungsnetzen der EU weiterhin die Entwicklung eines gut 
funktionierenden Gasbinnenmarktes behindern. Daher muss die Anwendung von 
Engpassmanagementverfahren bei vertraglichen Engpässen detaillierter geregelt 
werden. Gemäß Artikel 23 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 sollten die 
vorgeschlagenen Leitlinien die Unterschiede zwischen den nationalen Erdgasnetzen 
widerspiegeln und Mindestanforderungen festlegen, um nichtdiskriminierende und 

                                                 
1 ABl. L 211 vom 14.8.2009, S 36. 
2 ABl. L 289 vom 3.11.2005, S 1. 



 

DE 3   DE 

transparente Netzzugangsbedingungen im Hinblick auf die 
Engpassmanagementverfahren zu erreichen. 

(3) Die Engpassmanagementverfahren sollten für vertragliche Engpässe gelten und zielen 
darauf ab, diese dadurch zu beheben, dass ungenutzte Kapazität dem Markt wieder zur 
Verfügung gestellt und durch reguläre Zuweisungsverfahren neu zugewiesen wird. Die 
regulären Zuweisungsverfahren selbst sollten nicht Gegenstand der Leitlinien für 
Engpassmanagementverfahren bei vertraglichen Engpässen sein. Die in den 
Mitgliedstaaten aktuell vorherrschenden regulären Zuweisungsverfahren, die von 
anteilmäßigen Verfahren über Windhundverfahren bis zu Auktionen reichen, werden 
zurzeit im Rahmen der Ausarbeitung des Netzkodexes für 
Kapazitätszuweisungsmechanismen gemäß Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 6 der 
Verordnung (EG) Nr. 715/2009 harmonisiert. 

(4) Physische Engpässe sind ein besonderer Fall vertraglicher Engpässe. Treten an einem 
Kopplungspunkt häufig physische Engpässe auf, schaffen 
Engpassmanagementverfahren vielfach keine Abhilfe. In solchen Fällen sollte eine 
Lösung aus der Perspektive der Netzplanung und Netzinvestitionen geprüft werden.  

(5) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 713/2009 sollte die Agentur für die Zusammenarbeit 
der Energieregulierungsbehörden („die Agentur“) die Umsetzung dieser Leitlinien 
beobachten und analysieren. Hierzu müssen die Fernleitungsnetzbetreiber die zur 
Feststellung des Auftretens vertraglicher Engpässe notwendigen Informationen in 
einem praktisch handhabbaren Format veröffentlichen. 

(6) Die nationalen Regulierungsbehörden sollten bei der Anwendung der durch diesen 
Beschluss geänderten Leitlinien eine wichtige Rolle spielen, wobei sie bei ihrem 
Handeln den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wahren müssen. Gemäß Artikel 24 
der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 gewährleisten die nationalen 
Regulierungsbehörden die Einhaltung dieser Leitlinien.  

(7) Zur Gewährleistung einer möglichst effektiven Anwendung der 
Engpassmanagementverfahren an allen Kopplungspunkten und zur Maximierung der 
verfügbaren Kapazitäten in allen angrenzenden Einspeise-Ausspeisesystemen müssen 
die nationalen Regulierungsbehörden und die Fernleitungsnetzbetreiber verschiedener 
Mitgliedstaaten wie auch innerhalb der Mitgliedstaaten eng untereinander und 
miteinander zusammenarbeiten. Insbesondere sollten die nationalen 
Regulierungsbehörden und die Fernleitungsnetzbetreiber die besten Praktiken 
berücksichtigen. Die Agentur und die nationalen Regulierungsbehörden sollten gemäß 
Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 713/2009 dafür sorgen, dass unionsweit die 
wirksamsten Engpassmanagementverfahren angewandt werden. 

(8) Da die Fernleitungsnetzbetreiber über detaillierte Informationen über die physische 
Nutzung des Netzes verfügen und am besten in der Lage sind, künftige Lastflüsse zu 
beurteilen, sollten sie eine bestimmte zusätzliche Kapazitätsmenge festlegen, die über 
die berechnete technische Kapazität hinaus bereitgestellt werden soll. Dadurch, dass 
sie mehr Kapazität anbieten als technisch zur Verfügung steht, wofür sie Lastfluss-
Szenarios auf der Basis der kontrahierten Kapazitäten berücksichtigen, gehen die 
Fernleitungsnetzbetreiber ein Risiko ein, das entsprechend honoriert werden sollte. 
Solche Anreize sollten jedoch nur angewendet werden, wenn alle anderen Kapazitäten, 
einschließlich Kapazitäten aus der Anwendung anderer Engpassmanagementverfahren, 
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bereits zugewiesen wurden. Die Fernleitungsnetzbetreiber sollten bei der Festlegung 
der technischen Kapazität eng zusammenarbeiten. Zur Behebung eines möglichen 
Auftretens physischer Engpässe sollten die Fernleitungsnetzbetreiber die 
kosteneffizienteste Maßnahme anwenden, wozu entweder der Rückkauf von Kapazität 
oder das Ergreifen anderer technischer oder kommerzieller Maßnahmen gehören 
können.  

(9) Die Verordnung (EG) Nr. 715/2009 sollte daher entsprechend geändert werden. 

(10) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme 
des nach Artikel 51 der Richtlinie 2009/73/EG eingesetzten Ausschusses – 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:  

Artikel 1 

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 wird gemäß dem Anhang dieses Beschlusses 
geändert.  

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am zwanzigsten Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft.  

Er gilt ab dem XXX.  

Brüssel, den 

 Für die Kommission 
  
 Mitglied der Kommission 
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ANHANG  

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 wird wie folgt geändert: 

(1) Punkt 2.2 erhält folgende Fassung: 

"2.2. Engpassmanagement bei vertraglichen Engpässen 

2.2.1 Allgemeine Bestimmungen 

1. Die Bestimmungen in Punkt 2.2 gelten für Kopplungspunkte zwischen angrenzenden 
Einspeise-Ausspeisesystemen unabhängig davon, ob diese physisch oder virtuell sind 
und ob sie zwischen zwei oder mehr Mitgliedstaaten oder innerhalb eines 
Mitgliedstaats gelegen sind, sofern für den Kopplungspunkt Buchungsverfahren für 
Nutzer gelten. Sie können vorbehaltlich des Beschlusses der relevanten nationalen 
Behörde auch für Einspeisepunkte aus Drittländern und für Ausspeisepunkte in 
Drittländer gelten. Ausspeisepunkte zu Endverbrauchern und Verteilernetzen, 
Einspeisepunkte von LNG-Terminals und Produktionsanlagen und Ein- und 
Ausspeisepunkte von und zu Speicheranlagen sind nicht Gegenstand der 
Bestimmungen des Punktes 2.2. Die Bestimmungen des Punktes 2.2 gelten auch für 
Kapazitätsprodukte, die Ein- und Ausspeisekapazitäten an den Kopplungspunkten 
bündeln. 

2. Ausgehend von den von den Fernleitungsnetzbetreibern nach Abschnitt 3 dieses 
Anhangs veröffentlichten Informationen veröffentlicht die Agentur beginnend mit 
dem Jahr 2013 zum 1. März eines jeden Jahres einen Monitoring-Bericht über 
Engpässe, die im Zusammenhang mit den jeweils im vorhergehenden Jahr verkauften 
verbindlichen Kapazitätsprodukten aufgetreten sind, wobei sie soweit wie möglich 
den Kapazitätshandel auf dem Sekundärmarkt berücksichtigt.  

3. Jede zusätzliche Kapazität, die durch die Anwendung eines der in den Punkten 2.2.2, 
2.2.3, 2.2.4 und 2.2.5 festgelegten Engpassmanagementverfahren zur Verfügung 
gestellt wird, muss von dem/den jeweiligen Fernleitungsnetzbetreiber/n im Rahmen 
der regulären Zuweisungsverfahren angeboten werden.  

4. Die in den Punkten 2.2.2, 2.2.4 und 2.2.5 vorgesehenen Maßnahmen werden ab dem 
1. Oktober 2013 umgesetzt. Punkt 2.2.3 gilt ab dem 1. Juli 2016.  

2.2.2 Kapazitätssteigerung durch ein Überbuchungs- und Rückkaufsystem 

1. Um zusätzliche Kapazität auf verbindlicher Basis anzubieten, schlagen die 
Fernleitungsnetzbetreiber ein anreizbasiertes Überbuchungs- und Rückkaufsystem 
vor und setzen dieses nach der Genehmigung durch die nationale 
Regulierungsbehörde um. Zusätzliche Kapazität wird definiert als die verbindliche 
Kapazität, die zusätzlich zu der auf der Grundlage des Artikels 16 Absatz 1 
berechneten technischen Kapazität eines Kopplungspunktes angeboten wird.  

2. Das Überbuchungs- und Rückkaufsystem bietet den Fernleitungsnetzbetreibern einen 
Anreiz, zusätzliche Kapazität unter Berücksichtung der technischen Bedingungen, 
etwa des Brennwerts, der Temperatur und des erwarteten Verbrauchs des relevanten 
Einspeise-Ausspeisesystems sowie der in den angrenzenden Netzen verfügbaren 
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Kapazität, bereitzustellen. Die Fernleitungsnetzbetreiber wenden hinsichtlich der 
Neuberechnung der technischen Kapazität des Einspeise-Ausspeisesystems einen 
dynamischen Ansatz an. Die relevante nationale Regulierungsbehörde entscheidet 
darüber, wie häufig die technische Kapazität neu zu berechnen ist. 

3. Das Überbuchungs- und Rückkaufsystem beruht auf einer Anreizregelung, die sich 
an den Risiken orientiert, die für die Fernleitungsnetzbetreiber mit dem Anbieten 
zusätzlicher Kapazität verbunden sind. Das System wird so gestaltet, dass Erlöse aus 
dem Verkauf zusätzlicher Kapazität und Kosten, die aus dem Rückkaufsystem oder 
aus Maßnahmen gemäß Absatz 6 resultieren, von den Fernleitungsnetzbetreibern und 
den Netznutzern geteilt werden. Die nationalen Regulierungsbehörden können 
entscheiden, in welcher Höhe Erlöse und Kosten jeweils vom 
Fernleitungsnetzbetreiber und vom Netznutzer zu tragen sind. 

4. Lediglich zum Zweck der Ermittlung der Erlöse der Fernleitungsnetzbetreiber wird 
davon ausgegangen, dass technische Kapazität, insbesondere zurückgegebene 
Kapazität sowie gegebenenfalls Kapazität, die infolge der Anwendung von „Use-it-
or-lose-it“-Mechanismen für verbindliche „Day-ahead“-Kapazität und für 
langfristige Kapazität zur Verfügung steht, vor jeder zusätzlichen Kapazität 
zugewiesen wird. 

5. Bei der Festlegung der zusätzlichen Kapazität berücksichtigt der 
Fernleitungsnetzbetreiber statistische Szenarios für die zu jedem beliebigen 
Zeitpunkt an einem bestimmten Kopplungspunkt voraussichtlich ungenutzte 
physische Kapazität. Dabei wird auch ein Risikoprofil für das Anbieten zusätzlicher 
Kapazität berücksichtigt, das nicht zu einer übermäßigen Rückkaufverpflichtung 
führt. Im Rahmen des Überbuchungs- und Rückkaufsystems müssen auch die 
Wahrscheinlichkeit und die Kosten für den Rückkauf von Kapazität auf dem Markt 
eingeschätzt werden, und auf dieser Basis wird die zur Verfügung zu stellende 
zusätzliche Kapazitätsmenge bestimmt.  

6. Wo dies zur Aufrechterhaltung der Netzintegrität erforderlich ist, wenden die 
Fernleitungsnetzbetreiber ein marktbasiertes Rückkaufverfahren an, bei dem die 
Netznutzer Kapazität anbieten können. Die Netznutzer werden über das 
anzuwendende Rückkaufverfahren informiert. Die Anwendung eines 
Rückkaufverfahrens lässt geltende Notfallmaßnahmen unberührt. 

7. Die Fernleitungsnetzbetreiber prüfen vor der Anwendung eines Rückkaufverfahrens, 
ob alternative technische und kommerzielle Maßnahmen die Netzintegrität auf eine 
kosteneffizientere Weise aufrechterhalten können.  

8. Zusammen mit dem Vorschlag für das Überbuchungs- und Rückkaufsystem legen 
die Fernleitungsnetzbetreiber der nationalen Regulierungsbehörde zur Prüfung des 
Systems alle relevanten Daten, Schätzungen und Modelle vor. Die 
Fernleitungsnetzbetreiber erstatten der nationalen Regulierungsbehörde regelmäßig 
Bericht über das Funktionieren des Systems und übermitteln ihr auf Anfrage alle 
relevanten Daten. Die nationale Regulierungsbehörde kann vom 
Übertragungsnetzbetreiber die Überarbeitung des Systems verlangen. 

2.2.3 „Use-it-or-lose-it“-Mechanismus für verbindliche „Day-ahead“-Kapazität 
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1. Die nationalen Regulierungsbehörden verlangen von den Fernleitungsnetzbetreibern, 
dass diese für jeden Netznutzer an den Kopplungspunkten in Bezug auf die 
Änderung der ursprünglichen Nominierung mindestens die in Absatz 3 festgelegten 
Regeln anwenden, wenn auf der Grundlage des jährlichen Monitoring-Berichts der 
Agentur gemäß Punkt 2.2.1.2 erwiesen ist, dass an den Kopplungspunkten im 
Rahmen der Kapazitätszuweisungsverfahren in dem vom Monitoring-Bericht 
erfassten Jahr bei Produkten, die entweder in jenem Jahr oder in einem der darauf 
folgenden zwei Jahre verwendet werden sollten, die Nachfrage größer als das 
Angebot war, und zwar 

(a) bei mindestens zwei verbindlichen Kapazitätsprodukten mit einer Laufzeit von 
einem Monat oder 

(b) bei mindestens einem verbindlichen Kapazitätsprodukt mit einer Laufzeit von 
mehr als einem Monat oder 

(c) wenn kein verbindliches Kapazitätsprodukt mit einer Laufzeit von einem 
Monat oder länger angeboten wurde.  

2. Wenn ausgehend von dem jährlichen Monitoring-Bericht belegt ist, dass eine in 
Absatz 1 definierte Situation in den folgenden drei Jahren voraussichtlich nicht 
erneut eintreten wird, da z. B. Kapazität durch den physischen Netzausbau oder 
aufgrund der Kündigung langfristiger Verträge verfügbar wird, können die 
zuständigen nationalen Regulierungsbehörden beschließen, den „Use-it-or-lose-it“-
Mechanismus für verbindliche „Day-ahead“-Kapazität zu beenden. 

3. Eine Renominierung fester Kapazitäten ist bis zu maximal 90 % und bis zu minimal 
10 % der kontrahierten Kapazität durch den Netznutzer am Kopplungspunkt zulässig. 
Übersteigt jedoch die Nominierung 80 % der kontrahierten Kapazität, kann die 
Hälfte des nichtnominierten Volumens nach oben renominiert werden. Übersteigt die 
Nominierung nicht 20 % der kontrahierten Kapazität, kann die Hälfte des 
nominierten Volumens nach unten renominiert werden. Die Anwendung dieses 
Absatzes lässt geltende Notfallmaßnahmen unberührt. 

4. Der ursprüngliche Inhaber der kontrahierten Kapazität kann den Teil seiner 
kontrahierten verbindlichen Kapazität, für die die Einschränkung gilt, auf 
unterbrechbarer Basis renominieren.  

5. Absatz 3 gilt nicht für Netznutzer – Personen oder Unternehmen sowie 
Unternehmen, über die sie gemäß Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 
Kontrolle ausüben –, die am Kopplungspunkt im vorangegangenen Jahr weniger als 
10 % der durchschnittlichen Kapazität gehalten haben.  

6. Für Kopplungspunkte, bei denen ein „Use-it-or-lose-it“-Mechanismus für 
verbindliche „Day-ahead“-Kapazität gemäß Absatz 3 angewendet wird, führt die 
nationale Regulierungsbehörde eine Bewertung des Zusammenhangs mit dem 
Überbuchungs- und Rückkaufsystem gemäß Punkt 2.2.2 durch, was dazu führen 
kann, dass sie beschließt, die Bestimmungen des Punkts 2.2.2 an jenen 
Kopplungspunkten nicht anzuwenden. Ein solcher Beschluss wird der Agentur und 
der Kommission unverzüglich mitgeteilt. 



 

DE 8   DE 

7. Eine nationale Regulierungsbehörde kann beschließen, an einem Kopplungspunkt 
einen „Use-it-or-lose-it“-Mechanismus für verbindliche „Day-ahead“-Kapazität 
gemäß Absatz 3 einzuführen. Vor dem Erlass ihres Beschlusses konsultiert die 
nationale Regulierungsbehörde die nationalen Regulierungsbehörden der 
angrenzenden Mitgliedstaaten. Bei dem Erlass ihres Beschlusses berücksichtigt die 
nationale Regulierungsbehörde die Stellungnahmen der benachbarten nationalen 
Regulierungsbehörden sowie gegebenenfalls die Stellungnahme der Agentur gemäß 
Artikel 7 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 713/2009.  

2.2.4 Rückgabe kontrahierter Kapazität 

Die Fernleitungsnetzbetreiber akzeptierten jede Rückgabe verbindlicher Kapazität, die vom 
Netznutzer an einem Kopplungspunkt kontrahiert wurde, mit Ausnahme von 
Kapazitätsprodukten mit einer Laufzeit von einem Tag und darunter. Der Netznutzer behält 
seine Rechte und Pflichten aus dem Kapazitätsvertrag bis zum Zeitpunkt der Neuzuweisung 
der Kapazität durch den Fernleitungsnetzbetreiber sowie in dem Umfang, in dem die 
Kapazität vom Fernleitungsnetzbetreiber nicht neu zugewiesen wurde. Es wird davon 
ausgegangen, dass zurückgegebene Kapazität erst nach der Zuweisung der gesamten 
verfügbaren Kapazität neu zugewiesen wird. Der Fernleitungsnetzbetreiber teilt dem 
Netznutzer jede Neuzuweisung der von ihm zurückgegebenen Kapazität unverzüglich mit. 
Besondere Bedingungen für die Kapazitätsrückgabe, insbesondere für Fälle, in denen mehrere 
Netznutzer ihre Kapazität zurückgeben, werden von der nationalen Regulierungsbehörde 
genehmigt. 

2.2.5 „Use-it-or-lose-it“-Mechanismus für langfristige Kapazität 

1. Die nationalen Regulierungsbehörden verlangen von den Fernleitungsnetzbetreibern 
die partielle oder vollständige Entziehung der von einem Netznutzer an einem 
Kopplungspunkt systematisch unzureichend genutzten kontrahierten Kapazität, wenn 
der Netznutzer seine ungenutzte Kapazität nicht zu realistischen Bedingungen 
verkauft oder angeboten hat und wenn andere Netznutzer verbindliche Kapazität 
anfragen. Kontrahierte Kapazität wird insbesondere dann systematisch unzureichend 
genutzt, wenn  

(a) der Netznutzer im Jahresdurchschnitt weniger als 80 % seiner kontrahierten 
Kapazität mit einer effektiven Vertragslaufzeit von mehr als einem Jahr nutzt 
und dies nicht zufriedenstellend begründet werden kann, oder wenn 

(b) der Netznutzer erheblich weniger als seine kontrahierte Kapazität mit einer 
effektiven Vertragslaufzeit von mehr als einem Jahr während eines bestimmten 
Zeitraums, der mindestens einen Monat im Zeitraum vom 1. November bis 
zum 31. März umfasst, nutzt, wobei Fälle eingeschlossen sind, in denen eine 
solche unzureichende Nutzung nur an einer begrenzten Anzahl von Tagen 
unterbrochen wurde, und dies nicht angemessen begründet werden kann, oder 
wenn 

(c) der Netznutzer systematisch fast 100 % seiner kontrahierten Kapazität 
nominiert und sie dann nach unten renominiert, um die in Punkt 2.2.2. 
Nummer 3 festgelegten Regeln zu umgehen. 
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2. Die Anwendung des „Use-it-or-lose-it“-Mechanismus für verbindliche „Day-ahead“-
Kapazität wird nicht als Grund betrachtet, der die Verhinderung der Anwendung von 
Absatz 1 rechtfertigt.  

3. Die Entziehung von Kapazität führt dazu, dass der Netznutzer seine kontrahierte 
Kapazität während eines bestimmten Zeitraums oder während der verbleibenden 
effektiven Vertragslaufzeit teilweise oder vollständig verliert. Der Netznutzer behält 
seine Rechte und Pflichten aus dem Kapazitätsvertrag bis zum Zeitpunkt der 
Neuzuweisung der Kapazität durch den Fernleitungsnetzbetreiber sowie in dem 
Umfang, in dem die Kapazität vom Fernleitungsnetzbetreiber nicht neu zugewiesen 
wurde. 

4. Die Fernleitungsnetzbetreiber übermitteln den nationalen Regulierungsbehörden alle 
Daten, die notwendig sind, um zu beobachten, in welchem Umfang kontrahierte 
Kapazitäten mit einer effektiven Vertragslaufzeit von mehr als einem Jahr oder mit 
wiederkehrenden Quartalen, die mindestens zwei Jahre abdecken, genutzt werden."  

(2) Punkt 3.1.1. Nummer 1 wird wie folgt geändert: 

(a) Buchstabe e erhält folgende Fassung: 

"e) in einem herunterladbaren Format, das – auf der Grundlage einer von der Agentur 
vorzulegenden Stellungnahme zu einem harmonisierten Format – zwischen den 
Fernleitungsnetzbetreibern und den nationalen Regulierungsbehörden vereinbart 
wurde und das quantitative Analysen ermöglicht;" 

(b) Der folgende Buchstabe h wird angefügt: 

h) alle Daten werden ab dem 1. Juli 2013 auf einer unionsweiten zentralen Plattform 
zur Verfügung gestellt, die kosteneffizient eingerichtet wird." 

(3) In Punkt 3.3 Nummer 1 werden die folgenden Buchstaben h, i, j und k angefügt: 

"h) das Vorkommen abschlägig beschiedener, rechtsgültiger Anfragen für 
verbindliche Kapazitätsprodukte mit einer Laufzeit von einem Monat oder länger, 
einschließlich der Zahl der abschlägig beschiedenen Anfragen und des 
entsprechenden Kapazitätsvolumens, und  

i) im Falle von Versteigerungen Angaben dazu, wo und wann für verbindliche 
Kapazitätsprodukte mit einer Laufzeit von einem Monat oder länger über dem 
Reservepreis liegende Markträumungspreise erzielt wurden; 

j) Angaben dazu, wo und wann kein verbindliches Kapazitätsprodukt mit einer 
Laufzeit von einem Monat oder länger im Rahmen eines regulären 
Zuweisungsverfahrens angeboten wurde; 

k) die Gesamtkapazität, die durch die Anwendung der in den Punkten 2.2.2, 2.2.3, 
2.2.4 und 2.2.5 festgelegten Engpassmanagementverfahren pro angewendetem 
Engpassmanagementverfahren zur Verfügung gestellt wurde." 




